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Aktualisierte Sachstandsdarstellung des Landesrechnungshofs Nordrhein
Westfalen 
für die Sitzung des Ausschusses für Haushaltskontrolle am 02.05.2023 

Sehr geehrter Herr Landtagspräsident, 

zur Vorbereitung der Sitzung des Ausschusses für Haushaltskontrolle am 02.05.2023 

erhalten Sie eine aktualisierte Sachstandsdarstellung zu einem Beitrag aus dem Jah

resbericht 2022 des Landesrechnungshofs Nordrhein-Westfalen über das Ergebnis der 

Prüfungen im Geschäftsjahr 2021 (Drucksache 18/839): 

• Beitrag 17: Programm zur Bekämpfung der Langzeitarbeitslosig

keit: Umsetzung widerspricht Planung 

mit der Bitte um Weiterleitung an die Damen und Herren Abgeordneten des oben ge

nannten Ausschusses. 
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Die aktualisierte Sachstandsdarstellung beruht auf einer Entscheidung des Großen Kol

legiums vom heutigen Tage. 

Mit freundlichen Grüßen 

Prof. Dr. Brigitte Mandt 

Anlage 



 

Aktualisierte Sachstandsdarstellung zu Beitrag 17 des Jahresberichts 
2022, S. 233 ff. 

Programm zur Bekämpfung der Langzeitarbeitslosigkeit: Umsetzung widerspricht 
Planung 
 
Sachbearbeitendes Mitglied: Leitende Ministerialrätin Dr. Engler 

 

 

Das Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales (MAGS) hatte wesentliche Punkte 

des inzwischen beendeten Landesförderprogramms nicht eindeutig geregelt. Daher bat 

der Landesrechnungshof (LRH), bei künftigen Förderungen deren wesentliche Grundla-

gen verbindlich zu regeln. 

 

Dies sagte das MAGS zu. 

 

Außerdem hatte die Bezirksregierung die Verwendungsnachweise in den Fällen der 

Weiterleitung der Mittel an Dritte nicht korrekt geprüft. Sie hatte nicht beachtet, dass je-

der Begünstigte einen Eigenanteil von mindestens 10 % zu leisten hatte. Der LRH bat 

daher im November 2021, die Verwendungsnachweise erneut zu prüfen und die Zu-

wendungen gegebenenfalls anteilig zurückzufordern. 

 

Das MAGS teilte hierzu mit, die Bezirksregierung habe die fehlerhafte Prüfung bestätigt. 

Zudem habe sie zugesagt, die Feststellungen des LRH bei den noch ungeprüften Ver-

wendungsnachweisen zu berücksichtigen und die bereits geprüften Verwendungsnach-

weise erneut zu prüfen. Diese Prüfungen konnten noch nicht abgeschlossen werden, 

wie das MAGS im Dezember 2022 mitteilte. 

 

 

Fazit 

Der LRH begrüßt die von MAGS und Bezirksregierung gegebenen Zusagen. Er erwar-

tet, dass das MAGS darauf hinwirkt, dass die Prüfungen der Verwendungsnachweise 

nunmehr zeitnah abgeschlossen und Rückforderungsansprüche geltend gemacht wer-

den. 

 

Das Prüfungsverfahren dauert an. 


